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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz .. 21.Juli 1949" 

In BeDllt.wor~ung der Anfrage der Abg~B run n e r und Genos.sen, 

betreffend die Entlolmung von P".ccJctikanten der Bundestorstc, teilt Bundes­

mi~ister ~ur Lan~-und Forstwirtschaft K rau s mit: 

Die Schwierigkeite:n in der Frage der absolvierten Försterschüler 

huben hauptsiichlieh dal·in ihre Ursache, dass während des reichsdeutschen 

Regimes wahllos FG:tstzöglingeeingestellt wurden,.die nach mehr oder weniger 

lDllger Praxis Z\lt1 ailitärdiensteinberufen wurden .. Na.ch Beendigung des 

Krieges und nach BUckkehr der Forstzöglinge aus dem Militärdienst stieg der 

Stand· der F.orstz5gli~ge auf fast 600 und betrug dal'!lit ungefähr das Sechsfache 

des StDlldes vor 1938. Diese ern<>rme Überzahl von. Forstzöglingen drängte Mall 

Absolvierung der lJehrpraxis in die Försterschulen, deren Zahl inzwischen au.f 

drei erhöht wurde und die jährlich rund 120 Absolventen entlassen. 

Schon vor 1938 wa.r die Unterbringung der a.bsolvierten Förster-

. schüler schwer, obwohl danals nur rund 60 Absolventen jährlich aus der i<'Öl'st~;,. . 

schule ka.t:len. 

Vor 1938 betrug der Bedarf an absolvierten BiSrsterschulen bei den 

ÖSterreichischen· Bundestorsten~ beziehungsweise die Möglichkeit von lieuauf­

nahmen im Durchschzli tt 15 bis 20 jährlich. Ungefähr die gleiche Zahl fr:.nd 

bei den Privatfo-rsto.etrieben Unterkunft .. Scho~ danq,ls stand also eineo ~d(~'f 

von ungef'ähr 30 bis 40, ein Angebot von fast 60 gegenü.ber. Seit 1945 haben' 

. sich aus de~ angeführten Gründen die Verhältnisse noch bedeutend vt.:rsch1.Jchtert c 

da der Bedarf weder bei den Österreichisc~en Bundesforsten noch bei den Prival­

forsten wesentlich gestiegen. ist, spL1it einen Bedarf von höchstens 40 bis 

50 ein Angebot von rund 120 jährlich gegenübersteht .. 

Die Österreichischen Bundesforste können absolvierte Förster­

scnüler nur nach Massgabe freier Dienstposten aufnemen, .da. bei einer Ein­

stellung gegen Entgelt ein Dienstver:b.ältnis als Aligestellter begründet wird. 

d d'-1.. fi· . 1 h· 1.·'1 ei11 W-erLStpO.llten d . D" t un Uo.I:J.er ur Cln so c es DJ.cnstver!Ja tnJ.s/~n delf Ü'renzen er J.m J.ens-

postenplan genebtligtcm Dienstpostenzahl zur Verfügung stehen tluss. Die Zahl 

solcher freier oder freiwerdender Posten ist jedoch beschränkt, so dass bisher 
-._--_._._- .. __ . - "-- -- ._- ... _. -_. _ .. -._.- "---"- ---- ._. ----_ ... _ .. _-----._-

nur ein Bruchteil der Bewerber, deren Zahl bei der Generaldirektion auf 

rund 150 gas tiegen. ist tbcrücksicht igt werden konnte. 

§ 3, Abs .(1) t der neuen D:ie~stordnllng für die Vertragsangestellten 

der ÖBF. sieht vor, dass Personen, die in Inwl"csse ihrer Ausbildung und zur 
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Erwerbung praktischer Kenntnis die Betätigung im Betrieb der ÖBFoanstrebcn, 

nls Volontär (ir.l Forstbetriebs-und Schutzdienst als Forstzöglinge und 

absolvierte Förstersohüler) zur Ausübung der unentgeltlichen Praxis bei dOll 

ÖBF 0 zugelassen werden, wobei bestil1lIlt wird, dass die Zulassung zur unent-

. geltlichen Praxis kein Dienstverhältnis begründet und die Ablegung derselben 

keinen Anspruch auf eine spätere Übernahme als Angestellter der ÖBF. gibto 

Die Unentgeltliehkeit der Praxis ist.sooit in der Dienstordnung der Vertrngs­

angestellten ausdrücklich festgelegt. 

In vo~ler Erkennung der schwierigen tilge der absolvierten Förster­

schüler \1Urde, um den absolvierten Förstersohüler~ einerseits die Ablegung 

der fUr die. StaatsprÜfung erforderliohen Praxis zu. ermöglichen, andererseits 

ihm die Möglichkei.t eine. Verdienst.es und damit der Bestreitung der not­

wendigsten Unterhaltskosten zu geben, folgender Ausweg im Interesse der 

absolvierten Försterschüler beschritten, der sioherlich keine voll. befrie­

digende, ~ber doch eine Notlösung darstellt. 

Die absolvierten Förstersohüler werden v.on den ÖBF. zU/." unent[3clt­

lichon Praxis zugelassen. Vlähreud der Praxiszeit wird ihnen die M'c5glicbJ~ci t 

gegeben, zeitweise manuelle Forstarbeiten zu leisten. FUr die Dauer der 

flerm ziehung zu solchen manuellen Arbeiten erhalten sie den für die Forst­

arbeiter der ÖBF. kollektivvertragsmässig festgesetzten Lohn. Soweit bekannt 

ist J verdienen die absolvierten Försterschüle.r a.uf diese Weise in den meistell 

Fällen rund ~OObis 400 S nomtlich. Diese Ncstl5sung hat für Försterschüler 

fQlgende Vorteile: 

1. Da das Bundesndnistcriumfür Land- und Forstwirtschaft sein Einverständnis 

gegeben hat, dass auch die Zeit der I:J.anuellen Arbeit für die zur Stan.ts .. 

prüfung erforderliche Praxis angerechnet wird, ~oweit sie nicht aus~ 

schliesslioh oder vorwiegend ist, erwerben die·absolvierten Förstersohüler 

die für die Staatsprüfung erforderliche Praxis,' 

2. Die Herm ziehung zur oanuellen Forstarbeit bringt den künftigen Förstern 

praktische Kenntnisse der Forstarbeit und wir~ sich zweifellos für ihren 

künftigen Beruf als Förster günstig auswirken. 

3. Die absolvierten Försterschüler haben während der sonst unentgeltliohen 

Praxis-zeit die Möglichkeit, . sich die notyrendigsten Existenzoittel duroh 

manuelle Forstarbeit zu verdienen. 
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4. Die Generaldirektion der österl'eiohischen Bundes!orste wird bei dc~ 
Besetzu1'l8 von fre1wel"denc1en. Postell die D.bsolvi~r't.en 16rstel'$ch\iler, 
die ihre Praxis bei den ÖBF. unter gleichseitiger ~ueller Forst­
arbeit ablegen, bevorzugt berücksiohtigen. 

Eine andere Lösung dieser Frnge erscheint nicht realisie~bar. 
da insbesondere d.ie. Gewährung von Unterbaltszusohü8.en l'licht in BetrAoht -

gesogen werden kanna Abgesehen davon, dass solche Unterl1altszuschüsse wohl 

nicht. ln ausreiohendem. den Unterhalt deokenden ÄusmasSG gegeben werden 
kannten, fehlen Äie.lu die t~nzielleA ~ttel. 

-.-.-ilf"-.-
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